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1 
Einleitung

Bildung erlebt in der Politik derzeit eine 
programmatische Blüte wie zuletzt in den 
1960er und 70er Jahren. Es gibt kaum ein 
Problem, das nicht mithilfe von Bildungs- 
und Lernprozessen für Jung und Alt einer 
Lösung nähergebracht werden soll. In der 
rohstoffarmen Bundesrepublik Deutsch-
land mutieren die kleinen grauen Zellen 
in den Köpfen der Menschen, namentlich 
der jungen, zum „Rohstoff Bildung“, der 
unbedingt zu mehren ist, damit das Wirt-
schaftswachstum erhalten und das hohe 
Lebensniveau gesichert werden kann. 

Unabhängig von dieser ökonomischen 
Betrachtung von Bildung wird auch ihre 
Rolle in einer ungleichen Sozialstruktur 
erörtert. Die fehlende Durchlässigkeit des 
deutschen typisierten Systems von Allge-
mein-, Berufs- und Weiterbildung und die 
hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs von 
der sozialen Herkunft der Schüler und Stu-
dierenden verweisen auf eine vertikal stark 
strukturierte, wenig egalitäre und immobi-
le deutsche Gesellschaft (Pollak 2010). Die-
sem Sachverhalt stehen die Forderungen 
nach chancengleicher Bildung und gleicher 
gesellschaftlicher Teilhabe gegenüber. Der 
vorliegende Beitrag stellt sich die Frage, 
wie diese beiden gesellschaftspolitischen 
Ziele genauer beschrieben werden können 
und wie sie im deutschen Bildungssystem 
institutionell verankert sind. Sie werden in 
der öffentlichen Debatte unter dem Ober-
ziel „Chancengleichheit“ häufig in einem 
Atemzug genannt, darunter verbergen sich 
aber wichtige Unterschiede. Im Folgenden 
wird die These vertreten, dass die Struktur 
des deutschen Bildungssystems die ohne-
hin vorhandene Spannung zwischen die-
sen beiden Zielen verschärft.

2 
Spannungsgeladene  
Funktionen des  
Bildungssystems

Eine zentrale Funktion des Bildungssystems 
in kapitalistischen, marktförmigen Gesell-
schaften besteht darin, für eine Struktur 
ungleicher Berufe und entsprechender 
Arbeitsmärkte ungleiche Qualifikationen, 
Abschlüsse und Berechtigungen bereitzu-
stellen. Dies erfolgt maßgeblich, aber nicht 
ausschließlich, in einem umfassenden Sys-
tem der ununterbrochenen Erstausbildung, 
das Lernprozesse vom Kindes- bis ins frühe 
Erwachsenenalter organisiert. Bildung und 
Ausbildung vollziehen sich als außeror-
dentlich lang anhaltende Konkurrenz um 
knappe, privilegierende Ausbildungen für 
knappe privilegierte Berufe. Leistungsprü-
fungen regeln das Voranschreiten in der 
Bildungslaufbahn und den Übergang in 
das Beschäftigungssystem. Die Konkurrenz 
soll leistungsbestimmt, offen und fair in 
dem Sinne sein, dass alle Teilnehmer in 
etwa gleiche Startbedingungen haben und 
der Wettbewerb selbst nicht zugunsten 
bestimmter Gruppen verzerrt ist. Dann 
ist „Chancengleichheit“ im Sinne von 
Leistungsgerechtigkeit in einem Bildungs-
wettbewerb gegeben, dessen Ergebnisse 
durchaus ungleich sein können. 

Das Ziel gleicher gesellschaftlicher 
Teilhabe im Sinne gleicher Lebenschan-
cen unterscheidet sich von der Chancen-
gleichheit in einem Bildungswettbewerb 
in dreierlei Hinsicht: 

–  es reicht biografisch weit über Bildungs-
abschlüsse hinaus und bezieht sich auf den 
gesamten Lebensverlauf; 
–  „Lebenschancen“ sind inhaltlich weiter 
gefasst als berufsbezogene Bildungschancen; 

–  und der Zugang zu ihnen unterliegt kei-
nem Leistungswettbewerb. 

Gleiche „Chancen“ heißt nach dem Teil-
habekonzept und bezogen auf Bildung: 
Ausstattung mit einem Standard an Bil-
dung, der jedes Gesellschaftsmitglied zu 
einem selbstbestimmten und befriedigen-
den Leben befähigen soll. Dazu dient nicht 
nur die Erstausbildung, sondern auch die 
den Lebenslauf begleitende Weiterbildung. 
Zwar sind Berufe eine zentrale Grundlage 
für die Einbindung in die gesellschaftli-
che Arbeitsteilung (vgl. hierzu Kronauer 
2010, S. 14ff.); aber gesellschaftliche Teil-
habe umfasst mehr als berufliche Integra-
tion. Sie bedeutet Teilhabe am politischen, 
kulturellen, freizeitlichen und geselligen 
Leben weit über den Beruf hinaus (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 
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Seit den ersten PISA-Ergebnissen1 (2000) haben alle Parteien das Thema „Chancengleichheit“ wiederentdeckt und mit neuartigen 
Akzenten wie „Bildungsgerechtigkeit“ oder „Chancengerechtigkeit“ versehen. Dabei droht das Ziel in den Hintergrund zu treten, 
tatsächlich gleiche Befähigungen als Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben zu erreichen. Der Beitrag argumentiert, dass ein 
solcher Anspruch an das öffentliche Bildungssystem durchaus realisierbar ist, derzeit aber Vielen institutionell verwehrt wird. 2

1	 „Die PISA-Studien der OECD sind internationale 
Schulleistungsuntersuchungen, die seit dem Jahr 
2000 in dreijährigem Turnus in den meisten Mit-
gliedstaaten der OECD und einer zunehmenden 
Anzahl von Partnerstaaten durchgeführt werden 
und die zum Ziel haben, alltags- und berufsrele-
vante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-jähriger zu 
messen. Das Akronym PISA wird in den beiden 
Amtssprachen der OECD unterschiedlich aufge-
löst: englisch als Programme for International Stu-
dent Assessment (Programm zur internationalen 
Schülerbewertung) und französisch als Program-
me international pour le suivi des acquis des élèves 
(Internationales Programm zur Mitverfolgung des 
von Schülern Erreichten)“, (http://de.wikipedia.
org/wiki/PISA-Studien). 

2	 Für sehr hilfreiche Kommentare zum Text danke 
ich Irene Becker, Martin Kronauer und Günther 
Schmid.
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2010, S. 201ff.). Das schließt auch die Si-
cherung gegenüber Risiken ein, die im Ver-
lauf des Lebens auftreten können und die 
die gesellschaftliche Teilhabe erschweren 
(z.B. Krankheit, instabile Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit, Altersarmut). Das 
Konzept einer präventiven „Bildungsso-
zialpolitik“, die die konventionellen sozi-
alpolitischen Maßnahmen ergänzt, richtet 
sich auf diesen Zusammenhang (vgl. z.B. 
Allmendinger/Leibfried 2002).

Damit stellt sich die Frage, wie diese 
beiden, in Inhalt und Reichweite verschie-
denen gesellschaftspolitischen Ziele in 
einem konkreten Bildungssystem veran-
kert und gewichtet sind. Dazu sollen in 
einem ersten Schritt die beiden Ziele nä-
her charakterisiert werden (Abschnitt 2.1 
und 2.2). In einem nächsten Schritt (Ab-
schnitt 3) wird empirisch gefragt, inwie-
weit im deutschen allgemeinbildenden 
Schulsystem Startchancengleichheit für 
einen Bildungswettbewerb und Gleich-
heit von Bedingungen gesellschaftlicher 
Teilhabe realisiert sind (3.1). Im Anschluss 
daran werden institutionelle Besonderhei-
ten des deutschen Schulsystems dargestellt, 
die eine bestimmte Gewichtung zwischen 
den beiden gesellschaftspolitischen Zielen 
bedingen (3.2 und 3.3). Eine Skizze not-
wendiger bildungspolitischer Veränderun-
gen (Abschnitt 4) schließt den Beitrag ab.

2.1 Chancengleichheit im 
Bildungswettbewerb

Wie sieht ein chancengleicher Leistungs-
wettbewerb innerhalb eines Bildungssys-
tems aus, bei dem die Schüler und Schü-
lerinnen ihre Fähigkeiten und Interessen 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
entfalten können? Dazu kann man sich ein 
vereinfachtes Modell vorstellen. Es unter-
scheidet eine gemeinsame Primarbildung 
von einer Sekundarbildung, die in zwei 
Schultypen erfolgen kann: einem „hohen H“ 
und einem „niedrigen N“. Beide Schultypen 
unterscheiden sich hinsichtlich Inhalt und 
Dauer der Ausbildung und führen zu unter-
schiedlichen Abschlüssen für ungleiche Be-
rufe. Der Übergang in die unterschiedlich 
privilegierenden Sekundarschulen H und 
N wird durch eine Kombination von freier 
Wahl der Sekundarschulen und Leistung 
am Ende der Primarbildung geregelt. Da 
Kompetenzen und Interessen der Kinder 
für die unterschiedlichen Schulformen H 
und N in dem Übergangsverfahren nicht 
genau bestimmt werden können und sich 

zudem noch entwickeln, müssen H und N 
„durchlässig“ zueinander sein, d.h. Wechsel 
der Schüler in beiden Richtungen erlauben. 

Ein chancengleicher Leistungswettbe-
werb ist in einem solchen vereinfachten 
Modell unter drei Bedingungen möglich: 

(1)  In der Phase der Primarbildung müs-
sen gleiche Bildungsergebnisse der Schüler 
und Schülerinnen erzielt werden, damit der 
anschließende Wettbewerb unter fairen 
Startbedingungen ablaufen kann. Da El-
tern aus unterschiedlichen Schichten über 
unterschiedliche Ressourcen für die Bil-
dung ihrer Kinder verfügen und diese ent-
sprechend ihren Möglichkeiten einsetzen, 
muss die Schule während der Primarbil-
dung kompensatorisch für ressourcenarme 
Familien tätig werden und die Leistungs-
konkurrenz von ressourcenreichen Eltern 
und Schülern in dieser Phase zurückdrän-
gen oder umlenken. Die Notwendigkeit, 
gleiche Ausgangsbedingungen für einen 
Leistungswettbewerb zu schaffen, kann 
man nicht einem Wettbewerb überlassen. 

(2)  Beim Übergang auf die Schultypen H 
und N sind Leistung und freie Wahl der 
Ausbildung so zu balancieren, dass im Er-
gebnis Leistungen entscheiden und nicht 
die schichtabhängige Wahl der Schultypen 
(siehe dazu Abschnitt 3.2). 

(3)  Die jeweiligen Potenziale, in Schul-
typ H oder N überzuwechseln, müssen 
erkannt, gefördert und voll ausgeschöpft 
werden.

Das reale deutsche Bildungssystem ist 
komplizierter als dieses Modell. Im pä
dagogischen Alltag erfüllen allenfalls he-
rausgehobene kurze Prüfungsphasen die 
Bedingungen eines von außen ungestörten 
Leistungswettbewerbs unter den zwangs-
weise vereinzelten Schülern und Schüle-
rinnen. In den übrigen, weitaus längeren 
Phasen normalen Unterrichts gehören die 
Kooperation der Schüler und die mehr 
oder weniger permanente Einflussnah-
me von außen – durch die Eltern und die 
„peers“, durch das soziokulturelle Umfeld 
der Familie – zum Geschehen. Dadurch ist 
eine säuberliche Trennung von anfängli-
cher Egalisierung der Startbedingungen 
und anschließender Freigabe eines von 
außen unbeeinflussten Leistungswettbe-
werbs kaum möglich. 

Auch die faktische Organisation des 
Schulsystems verwischt das vereinfachte 

Modell des chancengleichen Bildungswett-
bewerbs. Sie ist in Deutschland bis zum 
Hochschulabschluss durch mehr vertika-
le Stufen und horizontale Verzweigungen 
gekennzeichnet als das vereinfachte Zwei-
Typen-Modell. Jedes erreichte Bildungs-
niveau – nicht nur der Abschluss der 
Grundschule – kann dann als Einschnitt 
verstanden werden, bis zu dem Chancen 
egalisierende Bildung zu erfolgen hätte, 
bevor in der anschließenden Phase eine 
differenzierende Leistungskonkurrenz er-
folgt. Die Forderung nach „proportionaler 
Chancengleichheit“ (Hopf 2010, S. 67ff.) 
heißt dann: Wenn 40 % aller Eltern von 
Kindern und Jugendlichen Arbeiter sind, 
dann sollten auf allen Stufen von Schule 
und Hochschule auch die entsprechenden 
Absolventen zu 40 % aus Arbeiterfamilien 
kommen. Dies ist bekanntlich nicht der 
Fall. Zum Beispiel kommen 40 % aller 19- 
bis unter 25-Jährigen im Jahr 2007 aus Ar-
beiterfamilien, aber unter den Studienan-
fängern (Universitäten, Fachhochschulen 
und Verwaltungsfachhochschulen zusam-
mengenommen) machen sie nur 20 % aus 
(Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2010, S.123). 

Bildungskonkurrenz um knappe Be-
rechtigungen (mit all ihren unerwünsch-
ten Folgen für das Lernen von Inhalten und 
für soziale Beziehungen, vgl. Streckeisen et 
al. 2007) ist also im deutschen allgemein-
bildenden Schulsystem fest installiert, aber 
es handelt sich um eine unvollständige, 
episodische und sozial verzerrte Konkur-
renz, deren Endergebnis allein den Indivi-
duen zugeschrieben wird.

2.2 Bildung für gleiche  
gesellschaftliche Teilhabe

Den Perspektivwechsel hin zu einem auß-
erwettbewerblichen Sinn von Lebenschan-
cen illustriert die international vergleichen-
de Schulleistungsstudie PISA. Sie definiert 
im Anschluss an die OECD (Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) für 15-Jährige „Basiskompe-
tenzen“, „die in modernen Gesellschaften 
für eine befriedigende Lebensführung in 
persönlicher und wirtschaftlicher Hin-
sicht sowie für eine aktive Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben notwendig sind“ 
(Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 16). 
Solche Basiskompetenzen werden in einer 
„Grundbildung“ vermittelt und umfassen 
in den internationalen Vergleichsstudien 
Kompetenzen in Lesen, Mathematik und 
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Naturwissenschaften. Die Vorstellung 
einer solchen Grundbildung kann aber 
problemlos auf andere Domänen – z.B. 
politische, fremdsprachliche, ästhetische 
– erweitert werden. Außerdem schließt 
sie fächerübergreifende Kompetenzen wie 
Problemlösen, Kommunikations- und Ko-
operationsfähigkeit ein. 

Damit wird eine Art „zivilisatorische 
Mindestausstattung“ an Bildung für ge-
sellschaftliche Teilhabe umrissen, die 
Auswirkungen für die Inhalte, die Dau-
er und die Organisation von Bildungs-
prozessen haben muss. Im Konzept des 
innerschulischen, chancengleichen Leis-
tungswettbewerbs kann die Eingangspha-
se des Kompetenzausgleichs kurz gehal-
ten und die Inhalte können eng begrenzt 
werden. Es reicht der Selbstbezug auf den 
tradierten Kanon der Schulfächer (z.B. 
in Deutsch, Mathematik, einer Fremd-
sprache und einer Naturwissenschaft). 
Dagegen sind „Basiskompetenzen“ für 
das befriedigende Leben in der Gesell-
schaft und für gesellschaftliche Teilhabe 
sozial offener, langfristiger und inhalt-
lich anspruchsvoll definiert. Wenn sie für 
15-Jährige, d.h. am Ende der Ausbildung 
der Sekundarstufe I gleich sein sollen, sind 
wesentlich stärkere Anstrengungen erfor-
derlich als bei der Schaffung von gleichen 
Wettbewerbsbedingungen nach Ende der 
Grundschulzeit. 

Die Vorstellung eines Mindeststan-
dards an Bildungskompetenzen für ge-
sellschaftliche Teilhabe und ein befrie-
digendes Leben als Erwachsener befreit 
Bildungsprozesse aus der Engführung der 
leistungsbestimmten Bildungskonkurrenz 
um Abschlüsse und Berechtigungen. Sie 
erlaubt es, neue Konzepte sinnvoller Aus-
bildungsinhalte kreativ zu bestimmen, 
die nicht sofort mit Schulabschlüssen und 
Berechtigungen verbunden sein müssen. 
Zwar bieten Berechtigungen für diejeni-
gen, die sie besitzen, einen gewissen Schutz 
und vermitteln damit Sicherheit. Sie eröff-
nen Zugänge für Anschlussausbildungen 
und Berufe und schließen diejenigen aus 
der Konkurrenz aus, die nicht über die 
entsprechende Berechtigung verfügen. 
Aber der Erwerb von Basiskompetenzen 
für gesellschaftliche Teilhabe ist ebenfalls 
ein Mittel, damit das erwachsene Individu-
um aktiv und bewusst mit Risiken umgeht 
und ihnen nicht einfach ausgeliefert ist. 
In dieser Befähigung liegt – jenseits von 
Berechtigungen – ebenfalls ein Sicherheit 
vermittelndes Moment.

So unterschiedlich die gleichen Start-
bedingungen in einem wettbewerblichen 
Konzept von Chancengleichheit und 
von gleichen „Basiskompetenzen“ bei ei-
nem Konzept gleicher gesellschaftlicher 
Teilhabe sein mögen – es bleiben gleiche 
Kompetenzen. In beiden Formen wird auf 
wirkliche Gleichheit der Ergebnisse gezielt. 
Das ist deshalb wichtig zu betonen, weil 
unter der Flagge von „Chancengerech-
tigkeit“ oder „Bildungsgerechtigkeit“ alle 
möglichen Revisionen des anspruchsvol-
len Zieles gleicher Ergebnisse segeln und 
Gleichheit von vornherein für utopisch 
erklärt wird. 

3 
Empirische Befunde

3.1 Die Egalisierung von Min­
destkompetenzen am Ende der 
Grundschule

Das Mindestniveau gleicher Startbedin-
gungen für einen Bildungswettbewerb 
sollte in Deutschland am Ende der Grund-
schulbildung erreicht sein. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten herkunftsbedingte Un-
terschiede der Schüler und Schülerinnen 
kompensiert und die Basiskompetenzen 
gleich sein. Ob die Grundschule allen 
Schülern gleiche Mindestkompetenzen 
(z.B. in Lesen und Textverständnis, Mathe-
matik, Naturkunde etc.) tatsächlich ver-
mittelt, kann auf zweierlei Weise bestimmt 
werden: Durch das Ausmaß der Streuung 
von Kompetenzen um den Mittelwert ei-
ner Schulklasse, einer Jahrgangsstufe o.ä. 
und durch das Ausmaß, in dem Leistun-
gen oder Basiskompetenzen am Ende der 
Grundschulzeit von der sozialen Herkunft 
der Schüler und Schülerinnen abhängen. 

Beide Maße drücken nicht dasselbe aus. 
Das erste Maß entspricht noch am ehesten 
der Alltagssicht von Lehrern, Schülern und 
Eltern. Sie beziehen Gleichheit und Un-
gleichheit auf die schulintern sichtbar wer-
denden Leistungsunterschiede zwischen 
Schülern „ohne Ansehen der Person“, d.h. 
unter Aussparung zugeschriebener Merk-
male wie Schichtzugehörigkeit, ethnische 
Zugehörigkeit, Geschlechterstatus etc. 
Wenn es gelingt, die Divergenz von Schul-
leistungen in einer Lerngruppe gegen null 
zu bringen, braucht man nicht mehr nach 
externen sozialen Bedingungsfaktoren zu 
fragen. Dann haben alle das gleiche Bil-

dungsergebnis erreicht.3 Dagegen werden 
beim zweiten Maß von Bildungschancen 
die Leistungsunterschiede von vornherein 
als Differenzen unterschiedlicher externer 
(gesellschaftlicher) Gruppenbildung ver-
standen, also z.B. die unterschiedlichen 
Bildungschancen von Schichten, Einkom-
mensgruppen, Ethnien, Geschlechtergrup-
pen und Stadt-Land-Gruppen.

Im Hinblick auf das erste Maß von 
Ungleichheit ergibt die international 
vergleichende Grundschulstudie IGLU 
(Internationale Grundschul-Lese-Unter-
suchung), dass in Deutschland ein relativ 
hohes Kompetenzniveau (Leseleistung) 
in der vierten Jahrgangsstufe mit einer im 
internationalen Vergleich relativ geringen 
Streuung der Leistungen um den Mittel-
wert verbunden ist. Deutschland gehört zu 
dem oberen Viertel der Staaten, denen es 
gelingt, „einen Großteil der Schülerinnen 
und Schüler auf ein adäquates Leseniveau 
zu bringen“ (Bos et al. 2007, S. 153). 

Auch wenn die Mindestkompetenzen 
am Ende der Grundschulzeit im interna-
tionalen Vergleich relativ wenig streuen, 
sind Kompetenzunterschiede vorhanden. 
Inwieweit hängen sie von der sozialen 
Herkunft ab, verstanden als Schichtzuge-
hörigkeit? Für dieses zweite Maß von Un-
gleichheit erhoben die Forscherinnen und 
Forscher von IGLU als einzelne Merkmale 
des familialen Hintergrundes den Besitz 
an Büchern in der Familie, die höchste So-
zialschichtzugehörigkeit und den höchs-
ten Bildungsabschluss eines Elternteils. 
Hieraus bildeten sie einen kombinierten 
Index der sozialen Herkunft und teilten 
die Befragten nach der Höhe der sozialen 
Herkunft in vier Quartile (jeweils 25 % 
der Befragten). Die Differenz im Lesever-
ständnis der Schüler aus dem obersten 
und dem untersten Quartil der sozialen 
Herkunft beträgt im Durchschnitt aller 
Nationen 59 Punkte. Die Bundesrepublik 
Deutschland liegt mit 67 Punkten über 
diesem Durchschnitt in einer mittleren 
Gruppe von Staaten (zwischen 51 und 85 
Punkten), von denen sich der deutsche Dif-
ferenzwert nicht signifikant unterscheidet. 
Dagegen unterscheidet er sich signifikant 
von den höheren Differenzwerten einer 
kleinen Gruppe von Ländern (zwischen 
81 und 96 Punkten) und von einer grö-
ßeren Gruppe von Staaten, in denen die 

3	 Vgl. zur Verwendung des Streuungsmaßes im 
finnischen Schulsystem Välijärvi 2008, S. 82ff.
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Differenz zwischen dem obersten Viertel 
der Schichtungshierarchie und dem un-
tersten Viertel niedriger liegt (zwischen 
26 und 59 Punkten) (vgl. Bos et al. 2007, 
Abb. VIII.8, S. 240). „Offensichtlich ge-
lingt es in Deutschland den vorschulischen 
Einrichtungen und der Grundschule nicht 
so gut wie möglicherweise in vielen an-
deren Staaten, bestehenden sozialen Un-
gleichheiten kompensierend zu begegnen“ 
(ebd., S. 245). Wirklich gleiche Mindest-
kompetenzen als Voraussetzungen eines 
anschließenden Leistungswettbewerbs 
sind also nicht gegeben. Die herkunftsbe-
dingten Unterschiede werden noch ver-
stärkt, wenn man die Rolle der elterlichen 
Wahlmöglichkeiten beim Übergang in die 
Schulen der Sekundarstufe betrachtet.

3.2 Leistung und Wahlrecht in 
einem Typenschulsystem

Die Differenzierung der Schüler und Schü-
lerinnen nach Kompetenzen, Leistungen 
und Berechtigungen erfolgt in Deutsch-
land immer noch über ein historisch 
überkommenes Typenschulsystem von 
Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen 
und Schulen für Lernbehinderte. An die-
ser Typisierung des Sekundarschulwesens 
hat die Einführung von Gesamtschulen 
ebenso wenig geändert wie die Tendenz, 
„Schulen mit mehreren Bildungsgängen“ 
(meistens Haupt- und Realschule) einzu-
richten oder noch einen Schritt weiter in 
Richtung eines zweigliedrigen Schulsys-
tems von Gymnasien und integrierten „Se-
kundarschulen“ oder ähnlicher Konzepte 
zu gehen.4 Die Durchlässigkeit zwischen 
den Schultypen ist nicht sehr hoch; wenn 
es Wechsel gibt, dann weniger in Richtung 
„Aufstieg durch Bildung“ als in Richtung 
Abstieg vom Gymnasium zur Realschule 
und von dieser zur Hauptschule (Mau-
the/Rösner 1998). Auch ein zweigliedri-
ges Schulsystem (bzw. ein dreigliedriges 
System, wenn man gesonderte Schulen für 
Lernbehinderte einbezieht) bleibt ein Ty-
pen-Schulsystem. Es bildet die historische 
Grundlage für das „Schisma“ (Baethge 
2006) zwischen Allgemein- und Berufs-
bildung in der Form des dualen Systems. 
Wie Baethge herausgearbeitet hat, ist die-
se Organisationsform tief in der beson-
deren Industrieverfassung Deutschlands 
und der Verfassung der höheren Bildung 
(Gymnasien und Universitäten) als Ausbil-
dungsstätten für den Nachwuchs an hohen 
Staatsbeamten verankert. 

Wie tief das mehrgliedrige allgemein-
bildende Schulsystem in der Gesellschaft 
der Bundesrepublik verwurzelt ist, merkt 
man immer dann, wenn es umfassender 
verändert werden soll. In Nordrhein-West-
falen (NRW) versucht die rot-grüne Min-
derheitsregierung derzeit (2011), 30 % aller 
Haupt- und Realschulen und Gymnasien 
in „Gemeinschaftsschulen“ umzuwandeln, 
wenn dies auf der Ebene der Kommunen 
und der lokalen Elternschaften gewünscht 
wird. Der rechtliche Weg erfolgt über eine 
Experimentierklausel im Schulgesetz, das 
die integrierten „Gemeinschaftsschulen“ 
als Versuchsschulen erlaubt, aber insge-
samt den Status des gegliederten Schulsys-
tems schützt. Sogar in der Landesverfas-
sung von NRW wird die „Gliederung des 
Schulwesens“ explizit genannt (vgl. Burger 
2010). Man kann ziemlich sicher sein, dass 
ähnlich wie im Konflikt über die „Koopera-
tive Schule“ in NRW vor drei Jahrzehnten 
und im Konflikt über die Verlängerung der 
Grundschule in Hamburg im Jahr 2009/10 
das konservative Bündnis aus CDU, FDP, 
ständischen Lehrerverbänden der ein-
zelnen Schulformen (unter Führung des 
Philologenverbandes), Elternverbänden 
und Bürgerinitiativen versuchen wird, 
das rot-grüne Schulprojekt mit Verweis auf 
Schulgesetz und Grundgesetz zu verhin-
dern. Die Gliederung des Schulwesens, das 
Elternrecht auf Erziehung und das Recht 
der Eltern auf freie Wahl der Ausbildung 
ihrer Kinder bilden dabei eine Einheit: Nur 
weil es die Schulformen des gegliederten 
Schulwesens gibt, ist ihre Wahl nach der 
Primarausbildung zwingend. Gegenüber 
der staatlichen Grundschule gibt es nur 
das Recht auf Wahl einer Privatschule. 
Privatschulen werden in den letzten zehn 
Jahren in steigendem Maße frequentiert. 
Dabei ist der Anstieg bei den Kindern von 
Eltern mit Hochschulabschluss am stärks-
ten (Lohmann et al. 2009).

Die Wahl weiterführender Schulfor-
men im gegliederten Schulsystem ist nicht 
völlig frei, sondern hängt entscheidend 
von den Schulleistungen am Ende der 
Primarausbildung ab, die die Lehrer und 
Lehrerinnen feststellen und aus denen sie 
Empfehlungen für den Besuch weiterfüh-
render Schulen ableiten. Zwischen dem 
Schulwunsch der Eltern und der Schul-
empfehlung der Lehrer herrscht eine per-
manente Spannung. Die Eltern wünschen 
sich höhere Schulformen als die Lehrer 
bereit sind, gemäß der Schulleistungen 
zu empfehlen. Die Bundesländer regeln 

den Übergang unterschiedlich: In einigen 
Ländern sind die Schulleistungen entschei-
dend, in anderen der Elternwille (Arnold 
et al. 2010). 

Wenn man sich die Wahl der Schulfor
men nach der Grundschule genauer an
sieht, wird deutlich, weshalb mittlere und 
höhere Schichten ein starkes Interesse an 
der freien Wahl der Schulformen, insbe-
sondere des Gymnasiums, äußern. Die 
obere Mittelschicht und die Oberschicht 
bzw. das sogenannte Bildungsbürgertum 
mögen zwar auch ein besonderes inhaltli-
ches Interesse an den wissenschaftsnahen 
und kulturell anspruchsvollen Inhalten 
und Vermittlungsformen des Gymnasiums 
hegen. Zugleich ist jedoch offensichtlich, 
dass es handfeste materielle Interessen an 
der Wahl des Gymnasiums gibt, die das Bil-
dungsbürgertum auch mit jenen mittleren 
und unteren Segmenten der Mittelschicht 
teilt, die dem Gymnasium kulturell nicht 
besonders nahe stehen dürften. Kinder al-
ler mittleren und höheren Schichten wer-
den bei deutlich niedrigeren Leistungen 
für das Gymnasium empfohlen als Kinder 
von Un- und Angelernten oder von Fachar-
beitern, die gewissermaßen ein Leistungs-
Übersoll erbringen müssen, um eine Gym-
nasialempfehlung zu erlangen. Werden sie 
einmal empfohlen, realisieren ihre Eltern 
in geringerem Maße die Empfehlung der 
Lehrer als Eltern höherer Schichten. Bei 
Diskrepanzen zwischen der Schulempfeh-
lung der Lehrer und dem Schulwunsch der 
Eltern setzen sich Eltern höherer Schichten 
häufiger über den Rat der Lehrer hinweg 
als Eltern aus unteren Schichten. Tillmann 
(2009) spricht deshalb zu Recht von einer 
„doppelten Benachteiligung“ von Kindern 
unterer Schichten: Sie erzielen am Ende der 
Grundschulzeit niedrigere Leistungen als 
Kinder höherer Schichten (primärer Her-
kunftseffekt), und dann werden sie bei der 
Wahl der Schulformen noch zusätzlich be-
nachteiligt (sekundärer Herkunftseffekt). 

Bei gleicher Lesekompetenz am Ende 
der Grundschule und gleichen kognitiven 
Grundfähigkeiten haben Kinder aus der 
„oberen Dienstklasse“ (freie akademische 
Berufe, führende Angestellte und höhere 
Beamte, Unternehmer mit mehr als zehn 
Beschäftigten, Hochschullehrer) eine zwei-
einhalb mal so große Chance, für das Gym-
nasium (statt für die Realschule) empfohlen 

4	 Vgl. dazu den Überblick über die Situation in den 
Bundesländern bei Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2010, S. 63f.
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zu werden, als Kinder von Facharbeitern 
und Arbeitern mit Leitungsaufgaben. Bei 
der „unteren Dienstklasse“ (Angehörige 
der Semiprofessionen und des mittleren 
Managements, Beamte im mittleren u. 
gehobenen Dienst, nicht-manuell tätige 
technische Angestellte) liegt der Chan-
cenvorteil beim 1,7-Fachen, bei kleinen 
Selbstständigen (unter zehn Beschäftigte) 
beim 1,5-Fachen (Bos et al. 2004, S. 213). 

Wohlgemerkt: Die für alle Schichten 
gleichgesetzte Lesekompetenz und kogni-
tive Grundfähigkeit am Ende der Grund-
schulzeit sind Leistungsmerkmale. Krasser 
lässt sich die Verletzung des Leistungsprin-
zips an dieser Stelle des Übergangs zu wei-
terführenden Schulen kaum ausdrücken. 
Man kann sagen, dass die Verknüpfung des 
Typenschulsystems mit der freien Wahl 
der Ausbildung seitens der Eltern eine sehr 
wirksame (weil rechtlich tief verankerte) 
Form der unauffälligen Dauer-Subvention 
des Nachwuchses höherer und mittlerer 
Schichten darstellt. Sie schöpfen völlig le-
gal pure Statusvorteile im öffentlich finan-
zierten Bildungssystem ab und setzen allen 
Versuchen, dies einzuschränken, massiven 
Widerstand entgegen. Es mag sein, dass 
„das Bildungsbürgertum“ oder die obe-
re Mittelschicht und die Oberschicht als 
Hauptprofiteure der institutionellen Re-
gelungen auch die politischen Wortführer 
des Widerstands gegen umfassende Schul-
reformen sind. Aber wie das Beispiel des 
Volksentscheids gegen die Schulreform in 
Hamburg zeigt, kamen die hohen absolu-
ten Zahlen der Reformgegner vermutlich 
auch dadurch zustande, dass ebenfalls 
untere Mittelschichten sich für das Gym-
nasium und gegen die Verlängerung der 
Grundschulzeit einsetzten (vgl. dazu ge-
nauer Draheim et al. 2010, S. 353ff.). Ein 
ganz anderes Problem stellt die geringe 
Mobilisierung der Arbeiterschaft bei einer 
Reform dar, die ihnen zugute kommen soll.

3.3 Die Dauer der Primar­
ausbildung 

Neben der Koppelung von Elternwahlrecht 
und Typenschulsystem in der Sekundar-
stufe I stellt die Dauer der Primarausbil-
dung ein weiteres Strukturmerkmal des 
deutschen Schulsystems dar, das die Ent-
stehung herkunftsbedingter Ungleichhei-
ten begünstigt. Konservative Schulpolitik 
bestand in Deutschland immer schon 
darin, die Verlängerung der Primarschul-
zeit zu verhindern. Nach Einführung der 

obligatorischen vierjährigen Grundschu-
le im Jahr 1920 versuchten bürgerliche 
Schichten, ihre Kinder durch Nutzung 
von Ausnahmeregelungen von der vier-
jährigen Grundschule fernzuhalten und 
die beschlossene Auflösung der privaten 
dreijährigen Grundschulen hinauszuzö-
gern. Sonderregelungen sollten es beson-
ders fähigen Kindern erlauben, schon nach 
drei Jahren staatlicher Grundschule auf das 
Gymnasium überzuwechseln (Herrlitz et 
al. 2009, S.123f.). 

Im Gegensatz dazu hat linke Schul-
politik immer auf eine Verlängerung der 
Primarschulzeit von vier auf (meist) sechs 
Jahre gedrängt und im Konzept der inte-
grierten Gesamtschule die gemeinsame 
Grundbildung auf zehn Jahre ausgedehnt. 
Als maßgebliche Gründe für die Verlänge-
rung der Grundschulzeit auf sechs Jahre 
wurden genannt: mehr Zeit für gemein-
sames, Schüler unterschiedlicher Her-
künfte integrierendes Lernen; mehr Zeit 
für kompensatorisches Lernen leistungs-
schwacher Schüler und Schülerinnen und 
für eine bessere Vorbereitung der Wahl 
einer weiterführenden Schulform. Im 
„Hamburger Schulkonflikt“ beharrte die 
konservative Bürgerinitiative „Wir wollen 
lernen“ nicht nur auf dem Recht der Eltern 
auf freie Wahl der Schulformen, sondern 
auch auf der Beibehaltung der vierjährigen 
Grundschule. Der Bürgerinitiative war es 
ziemlich egal, was mit den Schulformen 
der Sekundarstufe außer dem Gymna-
sium passierte. Es musste nur die Wahl-
möglichkeit „Gymnasium oder irgendei-
ne andere Schulform“ erhalten bleiben, 
und das Gymnasium durfte nicht um die 
Klassen fünf und sechs verkürzt werden. 
Je früher aber Bildungswahlen der Eltern 
in einem gegliederten Schulsystem die 
weitere Schullaufbahn bestimmen und je 
häufiger sie stattfinden, desto stärker wird 
der Einfluss der sozialen Herkunft auf den 
Schulerfolg sein (Baumert/Schümer 2001, 
S. 354). Insofern ist das eigensinnige und 
nicht hinnehmbare Beharren des Bürger-
tums auf der unverkürzten Länge der gym-
nasialen Ausbildung nicht nur ein Hebel, 
um das Gymnasium als besondere Schul-
form zu erhalten. Vielmehr wird so dem 
gesamten Bildungssystem aufgezwungen, 
dass mit der vierten Jahrgangsstufe die 
Phase endet, in der gleiche Startbedingun-
gen für den anschließenden Bildungswett-
bewerb geschaffen werden könnten. Das ist 
eine ausgesprochen restriktive und billige 
Lösung.

Dies gilt umso mehr, wenn man die 
Kompetenzen einbezieht, über die jedes 
Gesellschaftsmitglied zur politischen und 
sozialen Teilhabe verfügen soll. Für den 
engeren Bereich des politischen Lernens ist 
völlig klar, dass es nicht im Grundschulal-
ter abgeschlossen sein kann. Wegen seiner 
Bindung an die längerfristige moralische 
und kognitive Entwicklung führt es erst 
in der mittleren bis späten Adoleszenz zu 
einem stabilen und ausgereiften Niveau, 
d.h. frühestens am Ende der Sekundar-
stufe I. Im herrschenden Typenschulsys-
tem sind die Unterschiede der politischen 
Kompetenzen zwischen den Schulformen 
und den unterschiedlichen sozialen Her-
kunftsbedingungen beträchtlich (vgl. 
Hopf/Hopf 1997, S. 181ff.). Auch bei den 
sprachlichen, mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Kompetenzen sind in 
Deutschland die Streuungen um die Mit-
telwerte am Ende der Sekundarstufe I 
stark (Deutsches PISA-Konsortium 2001, 
S. 105ff., S. 173ff.). Sie sind deutlich höher 
als am Ende der Grundschulzeit (vgl. Bos 
et al. 2007, S. 153). Die Kompetenzunter-
schiede der 15-Jährigen nach Schichtzu-
gehörigkeit sind im internationalen Ver-
gleich besonders ausgeprägt (Deutsches 
PISA-Konsortium 2001, S. 386ff.; Ehmke/
Baumert 2007, S. 315ff.). 

Die Unterschiede zwischen der 
Schichtabhängigkeit des Bildungserfolgs 
am Ende der Grundschule und am Ende 
der Sekundarstufe I sind ein Indiz dafür, 
dass in Deutschland die historisch gege-
bene Schulorganisation die Startchancen-
gleichheit für den Bildungswettbewerb 
nach der Grundschule nicht vollständig 
ermöglicht, dagegen gleiche Basiskompe-
tenzen für gesellschaftliche Teilhabe sogar 
massiv behindert. Wenn man immer nur 
die fehlende Leistungsgerechtigkeit an den 
Übergängen des deutschen Bildungssys-
tems kritisiert und den chancengleichen 
„Aufstieg durch Bildung“ fordert, bleibt 
man in der Konkurrenzlogik fixiert und 
übersieht die viel weitergehende Beschrän-
kung, die das ungleiche Bildungssystem für 
die gesellschaftliche Teilhabe darstellt (vgl. 
hierzu auch Becker in diesem Heft). Durch 
das Festhalten an der Eigenständigkeit des 
Gymnasiums und an der nur vierjährigen 
Grundschule spaltet das Bürgertum die 
Gesellschaft. Dabei sei dahingestellt, ob 
gerade jetzt die abstiegsbedrohten Teile der 
Mittelschicht (vgl. hierzu Vogel 2009) und 
die aufstiegszuversichtlichen unteren Teile 
der Mittelschicht eine besonders aggressi-
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ve Koalition zugunsten des Gymnasiums 
und der herkömmlichen Schulstruktur 
eingehen. Diese schulpolitische Koalition 
unterschiedlicher Teile der Mittel- und 
Oberschicht besteht in Deutschland schon 
seit Langem.

4 
Was ist zu tun? 

Unabhängig von Verbesserungen des 
Unterrichts und der Lehrerbildung, des 
Ausbaus von Ganztagsschulen und der 
Integration von Haupt- und Realschulen 
stellen sich innerhalb des bestehenden Sys-
tems folgende Aufgaben:

(1) Die Vorschulerziehung sollte wei-
ter ausgebaut und die Grundschule in 
die Lage versetzt werden, die noch ver-
bleibenden Kompetenzunterschiede am 
Ende der vierten Klasse anzugleichen. 
Die große Bedeutung der vorschulischen 
Bildung für spätere Lernprozesse wird 
inzwischen allgemein anerkannt. Dabei 
geraten zunehmend auch die sehr frühen 
Bildungsprozesse noch vor dem Kinder-
gartenalter in den Blick (vgl. Heckman/
Masterov 2007). Eine flächendeckend 
eingeführte vorschulische Bildung hilft 
überdies, weitere sozial- und beschäfti-
gungspolitische Probleme zu lösen, z.B. 
die Steigerung der in Deutschland immer 
noch niedrigen Frauenerwerbstätigkeit, 
die mit betrieblichen Veränderungen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab-
gestützt werden muss, sowie die Stützung 
Alleinerziehender (meist Mütter), die ein 
besonders hohes Armutsrisiko tragen. 

(2)  Es sollte der Übergang in das Typen-
schulsystem so umgestaltet werden, dass 
das Recht der Eltern auf freie Schulwahl 
durch Leistungen fundiert wird und 
nicht die mittleren und höheren Schich-
ten begünstigt. Zu denken, mit wenigen 
Erlassen zur bürokratischen Regelung des 
Übergangs das schichtspezifische Über-
gangsproblem lösen zu können, ist naiv. 
Ein zwar aufwendiges, aber effektives 
Alternativmodell, das Herkunftseffek-
te abschwächt, stellt das schweizerische 
Übergangsverfahren im Kanton Freiburg 
dar (vgl. Baeriswyl et al. 2006). Hier wird 
die Leistungsrückmeldung am Ende der 
sechsjährigen Primarausbildung verbrei-
tert (Noten und Testergebnisse). Die Eltern 
werden in einem intensiven Beratungspro-
zess unter Einschluss von Vertretern der 
aufnehmenden Sekundarschule einbezo-
gen. Daran schließt sich eine halbjährige 
Erprobungsphase im gewählten Bildungs-
gang an, der noch gewechselt werden kann.

(3)  Weitere, über das bestehende Schul-
system hinausgehende Maßnahmen wären 
zum einen, die Grundschulausbildung zu 
verlängern, und zweitens, das Ziel einer 
zehnjährigen Grundbildung für gleiche ge-
sellschaftliche Teilhabe anzustreben. Die 
Definition von „Basiskompetenzen“, die 
PISA im Anschluss an die OECD formu-
lierte (siehe oben), ist dabei ein sehr sinn-
voller Ansatzpunkt. Jedoch sind gegenüber 
den eng und konventionell definierten 
Maßen der Kompetenz in den internati-
onalen Schulleistungsstudien (meistens 
Lesekompetenz, Mathematik, Naturwis-
senschaft) die „weicheren“ Kompetenzen 
in politischer Bildung, Menschenrechts-
bildung oder musischer Bildung stärker zu 

gewichten, weil durch sie die außerberuf-
liche gesellschaftliche Teilhabe befördert 
wird.

(4)  Förderlich wäre ferner die Integration 
aller Schulformen über bisherige Ansätze 
hinaus. Das meint vor allem den Ausbau 
von Gesamtschulen. Dafür setzt das rot-
grüne Projekt in Nordrhein-Westfalen, 
schrittweise eine „Gemeinschaftsschule“ 
unter Einschluss der Gymnasien einzufüh-
ren, einen gewichtigen Meilenstein.

(5)  Und schließlich muss die Forderung 
nach gleicher gesellschaftlicher Teilhabe 
mit dem Ziel der „Integration“ von Migran-
ten und ihren Kindern verknüpft werden. 
Es ist erstaunlich, wie sehr sich die öffent-
liche Diskussion über Chancengleichheit 
auf die Situation von Migranten konzen-
triert und wie wenig gesehen wird, dass 
ein maßgeblicher Teil der Benachteiligung 
von Migranten ihrem Schichtungsstatus 
zuzuschreiben ist. Kein Mensch käme auf 
die Idee, Kinder von deutschen un- und 
angelernten Arbeitern in dem Sinne „kul-
turell integrieren“ zu wollen wie Kinder 
von Migranten. Aber faktisch sind auch sie 
im Bildungssystem nicht integriert. Wenn 
man einen erweiterten, gemeinsamen In-
tegrationsbegriff entwickelt, erscheint die 
Trennung aller Kinder und Jugendlichen 
durch das herkömmliche Schultypensys-
tem in Deutschland überholt. Künftige 
Schülergenerationen werden sich vielleicht 
fragen: Wie kamen die Befürworter der 
einzelnen Schultypen überhaupt auf die 
Idee, die Schüler und Schülerinnen so ein-
zusortieren und voneinander zu trennen? 
Bis dahin ist es allerdings noch ein langer 
Weg.
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